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2 4 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1949 über die Auflösung von Bundesmini-
sterien und die Neuordnung des Wirkungs-

bereiches einiger Bundesministerien.

Der Nat ionalra t hat beschlossen:

§ 1. (1) Die Bundesministerien für Volks-
ernährung, für Vermögenssicherung und Wir t -
schaftsplanung und für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung werden aufgelöst.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr erhält
die Bezeichnung „Bundesministerium für Verkehr
und verstaatlichte Betriebe".

§ 2. (1) Für die Dauer der Übergangswirtschaft
werden aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Volksernährung übertragen:

1. auf das Bundesministerium für Inneres die
zur Sicherung der einheitlichen Führung der
Wirtschaft hinsichtlich der Versorgung der
Bevölkerung mit Lebensmitteln notwendig er-
scheinenden Maßnahmen, soweit sie betreffen:

a) die Aufstellung von Plänen über den
Bedarf an Lebensmitteln;

b) die Lager- und Vorratshaltung, die Fest-
stellung von Vorräten sowie die Bearbei-
tung und Verarbeitung von Lebensmitteln
und von hiezu erforderlichen Rohstoffen,
soweit sie nicht in landwirtschaftlichen Be-
trieben, durch landwirtschaftliche Genossen-
schaften oder durch landwirtschaftlich-ge-
nossenschaftliche Einrichtungen erfolgt;

c) die Lieferung von Lebensmitteln an be-
stimmte Verteilerstellen, die Inverkehr-
setzung über bestimmte Gruppen befugter
Verteiler, die Erlassung von Transport-
vorschriften, die Bindung der Abgabe von
Lebensmitteln und des Bezuges von
Lebensmitteln an eine Bezugscheinpflicht
und die Anordnung besonderer Bestim-

mungen über Kennzeichnung und Be-
schaffenheit der Lebensmittel (Güte-
vorschriften);

d) die Einfuhr von Lebensmitteln, soweit die
inländische Produktion nicht imstande ist,
den Bedarf zu decken;

e) die Regelung und Überwachung der Preise
für Lebensmittel;

2. auf das Bundesministerium für soziale
Verwaltung die mit der Lebensmittelversorgung
unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden
Angelegenheiten bezüglich der Fürsorge für be-
stimmte Verbrauchergruppen und gemeinnützige
Einrichtungen;

3. auf das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft alle sonstigen zur Sicherung der
einheitlichen Führung der Wirtschaft hinsichtlich
der Versorgung der Bevölkerung mit Lebens-
mitteln notwendig erscheinenden Maßnahmen.

(2) Das Bundesministerium für Inneres und das
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
haben bei der Besorgung der ihnen nach Abs. (1),
Ziffer 1 und Ziffer 3, zukommenden Geschäfte
das gegenseitige Einvernehmen zu pflegen, falls
ein solches Einvernehmen auch nach den am
31. Dezember 1949 in Geltung gestandenen ein-
schlägigen Rechtsvorschriften vorgesehen war.
Das Einvernehmen ist im besonderen auch für
die Erlassung von Transportvorschriften her-
zustellen.

(3) Die dem Bundesminister (Bundes-
ministerium) für Volksernährung nach dem
Außenhandelsverkehrsgesetz 1948, B. G. Bl.
N r . 251/1948, zukommenden Rechte und
Pflichten gehen auf den Bundesminister (das
Bundesministerium) für Inneres über.

(4) Der Zeitpunkt der Beendigung der Über-
gangswirtschaft [Abs. (1)] wird durch Verord-
nung der Bundesregierung festgesetzt.
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§ 3. (1) Bei der Wahrnehmung der den Bundes-
ministerien für Inneres und für Land- und Forst-
wirtschaft nach § 2, Abs. (1), Ziffer 1 und
Ziffer 3, zustehenden Aufgaben und Befugnisse
haben diese Bundesministerien eine Kommission
zu hören; diese Kommission wird beim Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft ein-
gerichtet. Die Kommission besteht aus je zwei
Vertretern der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft, des Österreichischen Arbeiter-
kammertages und der Landwirtschaftskammer
für Wien und Niederösterreich als geschäftsfüh-
render Stelle der Landwirtschaftskammern Öster-
reichs und zwei Vertretern des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes. Den Vorsitz in der Kom-
mission führen abwechselnd die Bundesminister
für Inneres und für Land- und Forstwirtschaft
oder die von ihnen als Vertreter bestellten Be-
amten.

(2) Die Vertreter der Kammern und des Ge-
werkschaftsbundes werden von den Bundesmini-
stern für Inneres und für Land- und Forstwirt-
schaft gemeinsam auf Vorschlag der entsendenden
Körperschaften bestellt. In gleicher Weise wird
für jedes dieser Kommissionsmitglieder ein Stell-
vertreter bestellt. Die Kommissionsmitglieder und
ihre Stellvertreter besorgen ihre Geschäfte ehren-
amtlich. Der Vorsitzende kann zur Beratung auch
Sachverständige heranziehen.

(3) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn der
Vorsitzende und je ein Vertreter der entsendenden
Interessenvertretungen oder ihre Stellvertreter an-
wesend sind. Sie faßt ihre Beschlüsse einstimmig.
Der Vorsitzende stimmt nicht mit.

(4) Die Bestimmungen der Abs. (1) bis (3)
gelten nicht für Angelegenheiten, die nach dem
Preisregelungsgesetz 1949, B. G. Bl. Nr . 166/1949,
in seiner jeweiligen Fassung zu behandeln sind.

§ 4. (1) Aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Vermögenssicherung und Wir t -
schaftsplanung werden übertragen:

1. auf das Bundesministerium für Finanzen:
a) die Angelegenheiten der Rückstellung und

Rückgabe von Vermögen (Vermögenschaften
und Vermögensrechten);

b) die Angelegenheiten der verstaatlichten
Banken;

c) die Angelegenheiten der Werksgenossen-
schaften, soweit sie nicht Unternehmungen
betreffen, deren Verwaltung in den Wir-
kungsbereich des Bundesministeriums für
Verkehr und verstaatlichte Betriebe fällt;

d) die Angelegenheiten der öffentlichen Ver-
waltung und öffentlichen Aufsicht für
Unternehmungen und sonstige Vermögen
(Vermögenschaften und Vermögensrechte),
soweit sie nicht nach Ziffer 2, Buchstabe d,
in den Wirkungsbereich des Bundesministe-
riums für Verkehr und verstaatlichte Be-
triebe fallen;

e) die in den §§ 2 und 4 des Bundesgesetzes
vom 1. Februar 1946, B. G. Bl. Nr. 56,
über die Errichtung eines Bundesministe-
riums für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung genannten Aufgaben be-
treffend die Erfassung, Sicherung, Verwal-
tung und Verwertung von Vermögen (Ver-
mögenschaften und Vermögensrechten) und
die Kreditlenkung sowie die Aufgaben hin-
sichtlich sonstiger bisher vom Bundesmini-
sterium für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung verwalteten Vermögen (Ver-
mögenschaften und Vermögensrechte);

2. auf das Bundesministerium für Verkehr und
verstaatlichte Betriebe:

a) die nicht unter Ziffer 1, Buchstabe b, fallen-
den, auf Grund des Verstaatlichungsgesetzes
vom 26. Juli 1946, B. G. Bl. Nr. 168, und
des Zweiten Verstaatlichungsgesetzes vom
26. März 1947, B. G. Bl. Nr. 81, wahr-
zunehmenden Aufgaben;

b) die Angelegenheiten der Beteiligungen des
Bundes an Unternehmungen, die mit ver-
staatlichten Unternehmungen und Betrieben
wirtschaftlich zusammenhängen und durch
Verordnung der Bundesregierung bestimmt
werden;

c) die Angelegenheiten der Werksgenossen-
schaften, soweit sie Unternehmungen be-
treffen, deren Verwaltung in den Wirkungs-
bereich des Bundesministeriums für Verkehr
und verstaatlichte Betriebe fällt;

d) die Angelegenheiten der öffentlichen Ver-
waltung und öffentlichen Aufsicht für
Unternehmungen und sonstige Vermögen
(Vermögenschaften und Vermögensrechte),
soweit sie sich auf dem Verstaatlichungs-
gesetz vom 26. Juli 1946, B. G. Bl. Nr. 168,
und dem Zweiten Verstaatlichungsgesetz
vom 26. März 1947, B. G. Bl. Nr. 81,
unterliegende Unternehmungen mit Aus-
nahme der verstaatlichten Banken beziehen,
ferner die Befugnisse hinsichtlich der dem
österreichischen Rundfunkwesen dienenden
Vermögen (Vermögenschaften und Ver-
mögensrechte).

(2) An Stelle der auf Grund des § 14, Abs. (2)
Ziffer 3, des Betriebsrätegesetzes vom 28. März
1947, B. G. Bl. Nr. 97, bisher beim Bundes-
ministerium für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung eingerichteten Staatlichen Wirt-
schaftskommission ist je eine Staatliche Wirt-
schaftskommission beim Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau und beim Bundes-
ministerium für Verkehr und verstaatlichte Be-
triebe einzurichten. Den Vorsitz in jeder dieser
Kommissionen führt der zuständige Bundes-
minister. Der Staatlichen Wirtschaftskommission
beim Bundesministerium für Verkehr und ver-
staatlichte Betriebe kommen die im § 14, Abs. (2),
Ziffer 3, des Betriebsrätegesetzes genannten Auf-
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gaben hinsichtlich der Betriebe zu, die nach
Abs. (1), Ziffer 2, dieses Paragraphen in
den Wirkungsbereich des Bundesministeriums
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe fallen.
Die beim Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau eingerichtete Staatliche Wirtschafts-
kommission ist für alle übrigen im § 14, Abs. (2),
Ziffer 3, des Betriebsrätegesetzes genannten Be-
triebe zuständig. Im übrigen sind auf diese Staat-
lichen Wirtschaftskommissionen die Bestimmungen
des § 14, Abs. (2), Ziffer 3, des Betriebsrätegesetzes
anzuwenden.

§ 5. Aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Energiewirtschaft und Elektrifi-
zierung werden übertragen:

1. auf das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau: die Angelegenheiten der Normali-
sierung und Typisierung elektrischer Anlagen und
Einrichtungen und der Sicherheitsmaßnahmen auf
diesem Gebiete, das Starkstromwegerecht, sonstige
Angelegenheiten des Elektrizitätsrechtes und des
Elektrizitätswesens, soweit sie nicht nach Ziffer 2
in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe fallen;

2. auf das Bundesministerium für Verkehr und
verstaatlichte Betriebe: die Angelegenheiten der
Elektrizitätswirtschaft und deren Planung, die
Förderung der Elektrifizierung, sowie die An-
gelegenheiten der Bewirtschaftung von elektri-
scher Energie.

§ 6. (1) Die in den §§ 2 bis 5 aufgezählten,
bisher von den Bundesministeriern für Volksernäh-
rung, für Vermögenssicherung und Wirtschafts-
planung und für Energiewirtschaft und Elektrifi-
zierung besorgten Angelegenheiten umfassen, so-
weit im folgenden nichts anderes bestimmt wird,
auch die einschlägigen, in den Verwaltungs-
vorschriften begründeten Mitwirkungsrechte
dieser Bundesministerien an der Besorgung von
Verwaltungsaufgaben anderer Bundesministerien.

(2) Soweit Angelegenheiten, die nach den Be-
stimmungen der §§ 2 bis 5 den Bundesministerien
für Inneres, für Land- und Forstwirtschaft, für
soziale Verwaltung, für Finanzen, für Handel und
Wiederaufbau und für Verkehr und verstaat-
lichte Betriebe zugewiesen werden, nach den bis-
her geltenden Bestimmungen in den Wirkungs-
bereich des Bundesministeriums für Volksernäh-
rung, des Bundesministeriums für Vermögens-
sicherung und Wirtschaftsplanung oder des
Bundesministeriums für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung gehören, tritt an dessen Stelle in
diesen Angelegenheiten die Zuständigkeit der in
den §§ 2 bis 5 genannten Bundesministerien, und
zwar unter Mitwirkung der sachlich beteiligten
Bundesministerien, soweit eine solche in gelten-
den Rechtsvorschriften festgelegt ist.

(3) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau und das Bundesministerium für

Verkehr und verstaatlichte Betriebe sind ver-
pflichtet, bei Wahrnehmung der ihnen im § 5
dieses Bundesgesetzes übertragenen Aufgaben im
gegenseitigen Einvernehmen vorzugehen, soweit
eine beabsichtigte Maßnahme grundsätzliche
Fragen des von dem anderen Bundesministerium
auf diesem Gebiet übernommenen Aufgaben-
bereiches berührt.

(4) In Angelegenheiten des Baues und der Bau-
aufsicht elektrischer Anlagen und Einrichtungen,
die ausschließlich Eisenbahnzwecken und dem
Fernmeldewesen dienen, ist vom Bundesmini-
sterium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe
das Einvernehmen mit anderen Bundesministe-
rien nur insoweit zu pflegen, als es in bisher
geltenden Vorschriften angeordnet ist.

§ 7. (1) Die Aufgaben nach § 3 des Bundes-
gesetzes vom 1. Februar 1946, B . G . B l . N r . 56,
über die Errichtung eines Bundesministeriums für
Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung
entfallen.

(2) Soweit dem Bundesministerium für Ver-
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung im
Hinblick auf seine Zuständigkeit zur zusammen-
fassenden Behandlung der Wirtschaftsplanung
und Wirtschaftslenkung in besonderen Rechtsvor-
schriften Befugnisse eingeräumt waren, haben
diese Befugnisse gleichfalls zu entfallen; die in
Betracht kommenden Rechtsvorschriften gelten
als in diesem Sinne abgeändert .

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind nach Maßgabe ihres Wirkungsbereiches das
Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für
Inneres, das Bundesministerium für Finanzen,
das Bundesministerium für soziale Verwaltung,
das Bundesministerium für Land- und Forstwir t-
schaft, das Bundesministerium für Hande l und
Wiederaufbau und das Bundesministerium für
Verkehr und verstaatlichte Betriebe betraut.

Renner
Figl Helmer Margarétha
Maisel Kraus Kolb Waldbrunner

25. Bundesgesetz vom 16. Dezember 1949
über die Gewährung einer Überbrückungs-
hilfe zu Leistungen aus der gesetzlichen

Renten- und Unfallversicherung.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Personen, die für den Monat No-
vember 1949 Anspruch auf eine Rente aus der
Invalidenversicherung, Angestellten(Pensions)ver-
sicherung, knappschaftlichen Rentenversicherung
oder Unfallversicherung haben, erhalten zu ihrer
Rente eine einmalige Überbrückungshilfe. Vor-
aussetzung für die Gewährung der Über-
brückungshilfe ist der Anspruch auf Ernährungs-
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zulage nach dem Bundesgesetz vom 15. Oktober
1948, B. G. Bl. Nr. 223, in der Fassung der
Bundesgesetze vom 19. Mai 1949, B. G. Bl.
Nr. 116, und vom 14. Juli 1949, B. G. Bl.
Nr. 195. Diese Voraussetzung gilt nicht für

a) die Empfänger von Waisenrenten und
b) für die Empfänger von Unfallrenten, die

nur auf Grund des § 8, Abs. (3), des an-
geführten Gesetzes vom Bezuge der Ernäh-
rungszulage ausgeschlossen sind.

(2) Abs. (1) gilt auch für Personen, die einen
Anspruch auf eine Rente gegen eine Zuschuß-
kasse nach § 122 des Sozialversicherungs-Über-
leitungsgesetzes, B. G. Bl. Nr. 142/1947, oder aus
der zusätzlichen Invalidenversicherung nach der
Satzung der Versicherungsanstalt der österrei-
chischen Eisenbahnen haben.

§ 2. (1) Als Uberbrückungshilfe werden fol-
gende Beträge gewährt:

(2) Für die von den Zuschußkassen zu gewäh-
rende Überbrückungshilfe gelten die im Abs. (1),
Ziffer 2, für die zu den Leistungen aus der
zusätzlichen Invalidenversicherung zu gewährende
Überbrückungshilfe die im Abs. (1), Ziffer 1,
festgesetzten Beträge.

§ 3. (1) Die Überbrückungshilfe ist von dem
Versicherungsträger (Träger der Zuschuß-
versicherung) zu gewähren, der zur Leistung der
Ernährungszulage nach den Bestimmungen des
im § 1 angeführten Gesetzes zuständig ist oder
bei sinngemäßer Anwendung dieser Bestimmun-
gen zuständig wäre.

(2) Der Anspruch auf Überbrückungshilfe ist
mit Ausnahme der Fälle des § 1, Abs. (1), lit. b,
in denen sie nur auf Antrag gewährt wird, von

Amts wegen wahrzunehmen. Ein schriftlicher
Bescheid ist nicht zu erteilen, es sei denn, daß es
im Falle der Nichtgewährung der Überbrückungs-
hilfe ein Anspruchswerber ausdrücklich verlangt.

§ 4. Rentenempfängern, die neben einer Unfall-
rente eine Rente aus der Invaliden-, Angestell-
ten(Pensions)versicherung oder knappschaftlichen
Rentenversicherung beziehen und als Über-
brückungshilfe vom Träger der Unfallversiche-
rung einen niedrigeren Betrag erhalten, als ihnen
auf Grund des Bezuges aus der Renten-
versicherung zukäme, ist über ihren Antrag der
Unterschiedsbetrag vom Träger der Unfall-
versicherung gegen nachträgliche Verrechnung
mit dem Träger der Rentenversicherung aus-
zuzahlen. Der Antrag ist beim Träger der
Unfallversicherung binnen zwei Monaten nach der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes, bei späterer
Zuerkennung der Leistung aus der Renten-
versicherung binnen zwei Monaten nach der Zu-
stellung des Zuerkennungsbescheides, zu stellen.
Wird der Antrag abgelehnt, so ist hierüber
ein schriftlicher Bescheid zu erteilen.

§ 5. Gegen die nach den §§ 3 und 4 erlassenen
Bescheide ist die Berufung an das örtliche zu-
ständige Schiedsgericht der Sozialversicherung zu-
lässig. Für das Verfahren gelten die einschlägigen
Vorschriften des Sozialversicherungs - Über-
leitungsgesetzes, B.G.Bl. Nr. 142/1947, in der
Fassung der 3. Novelle, B.G.Bl. Nr. 114/1949,
und der Schiedsgerichtsverordnung, B. G. Bl.
Nr. 18/1948.

§ 6. Zu dem sich aus der Durchführung dieses
Bundesgesetzes ergebenden Aufwand trägt der
Bund nach Maßgabe der Bestimmungen des § 85,
Abs. (3), lit. b, des Sozialversicherungs-Über-
leitungsgesetzes, B. G. Bl. Nr. 142, in der Fas-
sung der 3. Novelle, B.G.Bl. Nr. 114/1949, bei.

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung betraut.

Renner
Figl Maisel

2 6 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1949
über die Gewährung einer Überbrückungs-
hilfe zu Leistungen aus der Notar-

versicherung.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Personen, die für den Monat November
1949 Anspruch auf eine Rente aus der Notarver-
sicherung haben, erhalten zu ihrer Rente eine ein-
malige Überbrückungshilfe. Voraussetzung für
die Gewährung der Überbrückungshilfe ist der
Anspruch auf Ernährungszulage nach dem
Bundesgesetz vom 15. Oktober 1948, B. G. Bl.
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Nr. 223, in der Fassung des Bundesgesetzes vom
19. Mai 1949, B. G. Bl. Nr. 146, und vom
14. Juli 1949, B. G. Bl. Nr. 195. Diese Voraus-
setzung gilt nicht für die Empfänger von Waisen-
renten.

§ 2. Als Überbrückungshilfe werden folgende
Beträge gewährt:

§ 3. (1) Die Überbrückungshilfe ist von der
Versicherungsanstalt des österreichischen Nota-
riates zu gewähren.

(2) Der Anspruch auf Überbrückungshilfe ist
von Amts wegen wahrzunehmen. Ein schriftlicher
Bescheid ist nicht zu erteilen, es sei denn, daß es
im Falle der Nichtgewährung der Überbrückungs-
hilfe ein Anspruchswerber ausdrücklich verlangt.

§ 4. Gegen die nach § 3, Abs. (2), erlassenen Be-
scheide ist die Berufung an das örtlich zuständige
Schiedsgericht der Sozialversicherung zulässig.
Für das Verfahren gelten die einschlägigen Vor-
schriften des Sozialversicherungs-Überleitungs-
gesetzes, B. G. Bl. Nr. 142/1947, in der Fassung
der 3. Novelle, B. G. Bl. Nr. 114/1949, und der
Schiedsgerichtsverordnung, B. G. Bl. Nr. 18/1948.

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung
betraut.

Renner
Figl Maisel

2 7 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1949
über die Gewährung einer Überbrückungs-

hilfe an Kriegsopfer.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Beschädigten und Hinterbliebenen, die
einen Anspruch auf eine Ernährungszulage gemäß
dem Bundesgesetze vom 15. Oktober 1948,
B. G. Bl. Nr. 219, besitzen, ferner Doppelwaisen
ist zu den Versorgungsgebühren eine einmalige
Überbrückungshilfe auszuzahlen. Die Über-
brückungshilfe beträgt für Beschädigte mit einer
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 und
40 v. H., ferner für erwerbsfähige Witwen vor
Vollendung des 45. Lebensjahres, die für kein
waisenrentenberechtigtes Kind zu sorgen haben,
sowie für Waisen und Eltern 30 S, für alle
anderen Versorgungsberechtigten mit Anspruch
auf Ernährungszulage 70 S.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für soziale Ver-
waltung betraut.

Renner
Figl Maisel

28. Bundesgesetz vom 16. Dezember
1949, betreffend die Gewährung einer Über-
brückungshilfe an Unterhaltsrentenempfän-

ger nach dem Opferfürsorgegesetz.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Den Beziehern von gekürzten oder ungekürzten
Unterhaltsrenten nach § 11, Abs. (1), Ziffer 2, des
Bundesgesetzes vom 4. Juli 1947, B. G. Bl.
Nr. 183, in der derzeit geltenden Fassung (Opfer-
fürsorgegesetz), wird eine einmalige Über-
brückungshilfe in der Höhe von 25 v. H. der
für Dezember 1949 gebührenden Unterhaltsrente
gewährt. Die Auszahlung der Überbrückungshilfe
hat in allenfalls aufzurundenden Schillingbeträgen
zu erfolgen.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für soziale Verwaltung be-
traut.

Renner
Figl Maisel

2 9 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1949
über die Gewährung einer Überbrückungs-

hilfe an Arbeitslose.

Der Nat iona l ra t ha t beschlossen:

§ 1. (1) Arbeitslose, die am 15. Dezember 1949
seit mindestens vier Wochen im Bezuge des Ar-
beitslosengeldes (Notstandshilfe) gestanden sind,
erhalten im Laufe des Monates Dezember 1949
eine einmalige Überbrückungshilfe; kurzfristige
Unterbrechungen des Unterstützungsbezuges bis
zur Gesamtdauer von sieben Tagen berühren den
Anspruch auf Überbrückungshilfe nicht.

(2) Die Überbrückungshilfe beträgt einen
Wochensatz des dem Arbeitslosen gebührenden
Arbeitslosengeldes (Grundbetrag und Familien-
zuschlag) oder der Notstandshilfe.

(3) Bezieher des Arbeitslosengeldes (Notstands-
hilfe), denen aus dem ehemaligen Dienstverhältnis
eine Überbrückungshilfe bereits ausbezahlt wurde
oder die auf eine solche gegenüber ihrem früheren
Dienstgeber Anspruch haben, sind vom Bezug
der Überbrückungshilfe nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes ausgeschlossen.

§ 2. Ein Beitrag zur Krankenversicherung
Arbeitsloser gemäß § 29 des Arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes ist von der Überbrückungshilfe nicht
zu leisten.

§ 3. Der Aufwand für die Überbrückungshilfe
belastet den Aufwand der Arbeitslosenversiche-
rung.

§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz t r i t t rückwirkend
mit 1. Dezember 1949 in Kraft .
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(2) Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für soziale
Verwaltung betraut.

Renner
Figl Maisel

30. Bundesgesetz vom 16. Dezember 1949,
betreffend die Gewährung einer Über-
brückungshilfe an Empfänger laufender
Kleinrentnerunterstützungen (III. Klein-

rentnergesetznovelle 1949).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Jene Personen, denen im Dezember 1949
eine laufende Kleinrentnerunterstützung auf
Grund des Kleinrentnergesetzes vom 18. Juli
1929, B.G.Bl. Nr. 251, in der derzeit gültigen
Fassung gebührt, erhalten einen einmaligen Be-
trag von 25 S als Überbrückungshilfe ausgezahlt.

§ 2. Die durch dieses Bundesgesetz entstehenden
Kosten trägt der Bund.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung
betraut.

Renner
Figl Maisel

31. Bundesgesetz vom 16. Dezember
1949 über Kinderbeihilfen (Kinderbeihilfen-

gesetz).

Der Nat iona l ra t ha t beschlossen:

Abschni t t I.

K i n d e r b e i h i l f e .

§ 1. (1) Zur Erleichterung der Versorgung der
in nichtselbständiger Arbei t stehenden Bevölke-
rungskreise mit Bedarfsartikeln wird Kinderbei-
hilfe gewährt. Anspruch auf Kinderbeihilfe haben
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes Personen, die Einkünfte beziehen

1. aus nichtselbständiger Arbeit [§ 19, Abs. (1),
des Einkommensteuergesetzes],

2. aus der gesetzlichen Kranken- , Renten-, Ar-
beitslosenversicherung, aus der öffentlichen Für-
sorge,

3. aus der gesetzlichen Unfallversicherung, der
Kriegsopferversorgung, der Opferfürsorge, der
Kleinrentnerunterstützung; in diesen Fällen
jedoch nur dann, wenn sie ausschließlich Ein-
künfte der genannten Arten beziehen.

(2) Ferner sind Vollwaisen bezugsberechtigt,
wenn sie in einem Lehrverhältnis stehen, das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
sich nicht in einer öffentlichen Fürsorgeanstalt
befinden.

(3) Die Kinderbeihilfe wird den im Abs. (1),
Z. 1 bis 3, angeführten Personen gewährt , wenn
bei ihnen die Voraussetzungen für die Kinder-
ermäßigung nach § 39, Abs. (4), des Einkommen-
steuergesetzes vorliegen und das Kind (der An-
gehörige) nicht selbst Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit — ausgenommen Lehrlings-

entschädigung — bezieht.

(4) Fü r ein K i n d (einen Angehörigen) wi rd die
Kinderbeihilfe nur einmal gewährt ; sie kann nur
von einem der Versorgungsverpflichteten bezogen
werden. Frauen sind nur bezugsberechtigt, wenn
sie für den Unterha l t des Kindes (Angehörigen)
überwiegend aufkommen. Die im Abs. (1), Z . 3,
und Abs. (2) genannten Personen sowie Frauen
erhalten die Kinderbeihilfe nur auf Ant rag . Über
den Ant rag entscheidet das nach dem Wohnsitz
des Antragstellers zuständige Finanzamt.

(5) Ist die Bezugsberechtigung zweifelhaft, ent-
scheidet das nach dem Wohnsi tz des vermeintlich
Anspruchsberechtigten zuständige Finanzamt .

§ 2. (1) Die Kinderbeihilfe beträgt monatlich
37 S für jedes Kind (jeden Angehörigen). Der
Anspruch auf Kinderbeihilfe beginnt mit dem
ersten des dem maßgebenden T a g folgenden
Monats und , wenn der maßgebende T a g der
Monatserste ist, mit diesem Tage. Maßgebend
ist der Tag , an dem die Voraussetzungen für den
Anspruch auf Kinderbeihilfe erstmalig zutreffen.
Der Anspruch auf Kinderbeihilfe erlischt mit
Ablauf des Kalendermonats , in dem eine Voraus-
setzung wegfällt. Nichtvollbeschäftigte erhalten
den ihrer Arbeitszeit entsprechenden Tei l der
Kinderbeihilfe; wenn jedoch die Beschäftigung
drei Viertel der durch die dienstrechtlicheri und
sonstigen lohngestaltenden Vorschriften fest-
gesetzten Normalarbeitszei t erreicht, gebührt die
volle Kinderbeihilfe.

(2) De r Bezugsberechtigte ist verpflichtet, den
Wegfall einer Voraussetzung des Anspruches auf
volle Kinderbeihilfe oder auf einen entsprechen-
den Tei l derselben binnen acht Tagen seinem
Wohnsitzfinanzamt zwecks Richtigstellung der
Beihilfenkarte anzuzeigen.

§ 3 . (1) Die Dienstgeber und alle sonstigen
Stellen, die Bezüge der im § 1 genannten Ar t
auszahlen, sind verpflichtet, anläßlich der Bezugs-
auszahlung auch die Kinderbeihilfe — zum ersten
Male für den Monat Jänner 1950 — flüssig
zu machen.

(2) Das Bundesministerium für Finanzen kann
in Ausnahmefällen anordnen, daß die Kinder-
beihilfe durch die Finanzlandesdirektion auszu-
zahlen ist.

(3) Das Bundesministerium für Finanzen ist
weiters ermächtigt, durch Verordnung z u bestim-
men, unter welchen Voraussetzungen die unmittel-
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bare Auszahlung der Kinderbeihilfe an jene
Person zu erfolgen hat, in deren Haushal t das
Kind lebt.

§ 4 . Die Auszahlung der Kinderbeihilfe erfolgt
auf G r u n d der Beihilfenkarte, die von der Ge-
meinde, in den Fällen des § 1, Abs. (4), letzter
Satz, vom Finanzamt auszustellen und vom Be-
zugsberechtigten dem Dienstgeber, beziehungs-
weise der die Bezüge auszahlenden Stelle, in den
Fällen des § 3, Abs. (2), dem Finanzamt zu
übergeben ist.

§ 5 . (1) Der Ersatz der im Laufe eines Monats
ausgezahlten Beträge an Kinderbeihilfe erfolgt
auf Ant rag des Dienstgebers oder der sonstigen
Stelle [§ 3, Abs. (1)J, sofern die Kinderbeihilfe
von ihnen nicht gemäß § 1 3 aus eigenen Mitteln
zu decken ist. Der Ant rag ist bis zum 10. des
der Auszahlung folgenden Monats bei dem für
die Abfuhr der Lohnsteuer zuständigen Finanz-
amt zu stellen. Die ausgezahlte Kinderbeihilfe
kann vom Dienstgeber (den sonstigen Stellen)
gegen ihre fälligen oder fällig werdenden Schul-
digkeiten an öffentlichen Abgaben (Beiträgen),
sofern diese beim Finanzamt einzuzahlen sind,
einschließlich der Lohnsteuer (mit Ausnahme der
Sozialversicherungsbeiträge) verrechnet werden.

(2) Die Verrechnungsanzeige an das Finanzamt
gilt als Ant rag im Sinne von Abs. (1).

§ 6. (1) H a t eine Person Kinderbeihilfe zu
Unrecht bezogen, so ha t sie dieselbe zurückzu-
erstatten; sie kann ihr auf später fällig werdende
Beträge an Kinderbeihilfe angerechnet werden.

(2) Die gemäß § 3, Abs. (1), zur Auszahlung
der Kinderbeihilfe verpflichteten Dienstgeber und
sonstigen Stellen haften dem Bezugsberechtigten
und dem Bundesschatz für die richtige und ord-
nungsmäßige Auszahlung, es sei denn, d a ß die
Auszahlung durch unrichtige oder mangelhafte
Angaben des Bezugsberechtigten oder in der Bei-
hilfenkarte erfolgt oder unterblieben ist.

§ 7. Auf das Verfahren bei der Zuerkennung
des Anspruches, bei der Abrechnung, der Über-
prüfung und beim Rückersatz zu Unrecht be-
zogener Kinderbeihilfe finden die Verfahrens-
vorschriften für Bundesabgaben sinngemäß A n -
wendung.

§ 8. (1) Die Kinderbeihilfe unterliegt nicht der
Einkommensteuer (Lohnsteuer); sie gilt nicht als
Entgelt im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen
Bestimmungen.

(2) Die Kinderbeihilfe ist nicht pfändbar .
(3) Alle Anträge zur Geltendmachung von An-

sprüchen auf Kinderbeihilfe oder von Ersatz-
ansprüchen für ausgezahlte Kinderbeihilfe sind
stempelfrei.

§ 9. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen der §§ 1 bis 7 dieses Bundesgesetzes oder
gegen die auf Grund dieser Bestimmungen er-
gangenen Anordnungen werden, sofern nicht ein
gerichtlich zu verfolgender oder nach anderen
Vorschriften strenger zu ahndender Tatbestand
vorliegt, von der örtlich zuständigen Bezirksver-
waltungsbehörde (im Bereiche einer Bundes-
polizeibehörde von dieser) als Verwaltungsüber-
tretungen mit Arrest bis zu einem Monat oder
mit Geld bis zu 10.000 S bestraft, auch wenn es
beim Versuch geblieben ist.

Abschni t t II .

A u f b r i n g u n g d e r M i t t e l .

§ 10. D e r Aufwand an Kinderbeihilfe wi rd
— unbeschadet der Bestimmungen des § 13 —
vom Ausgleichsfonds für Kinderbeihilfe getragen,
der vom Bundesministerium für Finanzen ver-
waltet wird. Diesem Fonds kommt Rechtspersön-
lichkeit nicht zu. Die erforderlichen Mittel wer-
den durch Beiträge der Dienstgeber aufgebracht.
Ein allfälliger Abgang des Fonds im Jahre 1950
wird aus allgemeinen Bundesmitteln getragen.

§ 11 . (1) Der Beitrag des Dienstgebers ist
— vorbehaltlich der Bestimmungen des Abs. (2) —
für jeden Dienstnehmer zu leisten, der in einer
der gesetzlichen Kranken- oder Rentenversiche-
rung unterliegenden Beschäftigung steht. Dies
gilt auch für Dienstnehmer, die auf Antrag von
der Kranken- oder Rentenversicherung befreit
sind. Der Beitrag beträgt 2 v. H . der Beitrags-
grundlage in der Kranken- oder Rentenversiche-
rung bis zu einer Höchstbeitragsgrundlage von
2000 S monatlich.

(2) Hinsichtlich der Dienstnehmer in der Land-
und Forstwirtschaft bemißt sich der Beitrag mit
2 v. H . der Beitragsgrundlage für die landwir t -
schaftliche Krankenversicherung. Im übrigen
gelten die Bestimmungen des Abs. (1).

(3) Das Bundesministerium für Finanzen ist
ermächtigt, den Beitrag durch Verordnung bis
zur Höchstgrenze von 3 v. H . zu erhöhen, wenn
die Mittel des Fonds nach dem Gebarungs-
ergebnis des abgelaufenen Jahres nicht ausreichen.
Ergibt die Fondsgebarung einen Überschuß, so
ist die Beitragshöhe durch Verordnung des
Bundesministeriums für Finanzen entsprechend
herabzusetzen.

§ 12. (1) Der Beitrag ist für jeden Monat bis
spätestens 10. des nachfolgenden Monats an das
für die Abfuhr der Lohnsteuer zuständige
Finanzamt zugleich mit dieser zu entrichten. Die
für die Lohnsteuer geltenden Verfahrensvor-
schriften finden sinngemäß Anwendung.
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<2) Der Beitrag für Hausbesorger und im
Privathaushalt beschäftigte Personen ist gemein-
sam mit den Sozialversicherungsbeiträgen an die
zuständige Krankenkasse abzuführen, die ihn an
das für die Abfuhr ihrer Lohnsteuer zuständige
Finanzamt zu überweisen hat. Rückständige
Beiträge dieser Art werden wie die Sozialver-
sicherungsbeiträge eingebracht. Der Beitrag kann
von der Krankenkasse mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Finanzen mit einem Pauschal-
betrag festgesetzt werden, der jedoch — bei Zu-
grundelegung eines Beitragssatzes von 2 v. H. —
20 S für das Vierteljahr nicht übersteigen darf.
Der Krankenkasse gebührt für ihre Tätigkeit eine
Vergütung von 1 v. H. der eingehobenen Bei-
träge.

(3) Der Beitrag für die Dienstnehmer in der
Land- und Forstwirtschaft ist gemeinsam mit den
Krankenversicherungsbeiträgen an die zuständige
Krankenkasse abzuführen, die ihn an das für
die Abfuhr ihrer Lohnsteuer zuständige Finanz-
amt zu überweisen hat. Rückständige Beiträge
dieser Art werden wie die Krankenversicherungs-
beiträge eingebracht.

§ 13. (1) Der Bund, die Länder, Bezirke und
Gemeinden mit Ausnahme der von diesen Ge-
bietskörperschaften verwalteten Betriebe, Unter-
nehmungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds,
ferner die Österreichischen Bundesbahnen und die
Post- und Telegraphenanstalt haben den Auf-
wand an Kinderbeihilfen für ihre Empfänger
von Dienstbezügen sowie von Ruhe- und Ver-
sorgungsgenüssen aus eigenen Mitteln zu decken.

(2) Das gleiche gilt hinsichtlich des Aufwandes
an Kinderbeihilfe, die an Empfänger von Be-
zügen aus der öffentlichen Fürsorge, der Kriegs-

opferversorgung, der Opferfürsorge sowie der
Kleinrentnerunterstützung auszuzahlen ist.

(3) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
über den Ersatzanspruch für ausgezahlte Kinder-
beihilfe (§ 5) und die Beitragspflicht (§ 11)
finden hinsichtlich der Fälle von Abs. (1) und
Abs. (2) keine Anwendung.

Abschnitt III.

Ü b e r g a n g s - u n d S c h l u ß b e s t i m -
m u n g e n .

§ 14. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des
§ 15, Abs. (2), sind die Bestimmungen des Er-
nährungsbeihilfengesetzes auf die bereits rechts-
kräftig zuerkannten Ansprüche, die sich aus § 2,
Abs. (2), 2. Satz, des Ernährungsbeihilfengesetzes
ableiten, weiterhin anzuwenden.

(2) Die auf Grund des Ernährungsbeihilfen-
gesetzes ausgestellten Beihilfenkarten für 1950
gelten als Beihilfenkarten im Sinne dieses Bundes-
gesetzes.

§ 15. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1950 in Wirksamkeit.

(2) Das Bundesgesetz vom 15. Oktober
1948, B . G . B l . N r . 217, über die Gewährung
der Ernährungsbeihilfen für Kinder und An-
gehörige (Ernährungsbeihilfengesetz) in der
Fassung des Bundesgesetzes vom 23. Februar 1949,
B. G. Bl. N r . 83, und des Bundesgesetzes vom
18. Mai 1949, B . G . B l . N r . 110, wird mit Wir -
kung vom 31 . Dezember 1949 aufgehoben.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Renner
Figl Margarétha


